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Rechtssatz

Aus dem Urteil des EuGH vom 17. September 2015, C-589/13, ECLI:EU:C:2015:612, F. E. Familienprivatstiftung

Eisenstadt, geht hervor, dass der letzte Satzteil des § 13 Abs. 3 KStG 1988 idF BGBl. I Nr. 142/2000 ("sowie keine

Entlastung von der Kapitalertragsteuer auf Grund eines Doppelbesteuerungsabkommens erfolgt") in Bezug auf

Begünstigte in einem anderen Mitgliedstaat mit Art. 56 EG unvereinbar und daher im vorliegenden Fall nicht

anzuwenden war.Aus dem Urteil des EuGH vom 17. September 2015, C-589/13, ECLI:EU:C:2015:612, F. E.

Familienprivatstiftung Eisenstadt, geht hervor, dass der letzte Satzteil des Paragraph 13, Absatz 3, KStG 1988 in der

Fassung Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 142 aus 2000, ("sowie keine Entlastung von der Kapitalertragsteuer auf Grund

eines Doppelbesteuerungsabkommens erfolgt") in Bezug auf Begünstigte in einem anderen Mitgliedstaat mit Artikel

56, EG unvereinbar und daher im vorliegenden Fall nicht anzuwenden war.
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